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A lle  Rechte  Vorbehalten

Die Denkschrift
des V erb an d es d eu tsch er  A r c h ite k te n - und I n g e n ie u r -V e r e in e

Uberdie Stellung der Architekten und Ingenieure in den öffentlichen und privaten Verwaltungen

Dio hierüber vom V e rb a n d  d e u t s c h e r  A r c h i t e k t e n -  u n d  I n 
g e n ie u r - V e r e in e  verfaßte D e n k s c h r i f t  onthält dio Rede des 

V erbandsvorsitzenden, die bereits im Jahrgang  1908 der W ochen
schrift*) abgodruckt wurde, die sich daran anschließende Besprechung 
in der W anderversam m lung, drei H auptsätze m it E rläuterungen in der 
Fassung, welche der in Danzig eingesetzte Ausschuß fostgestollt hat.

Der le tz tere  hat ferner einen A r b e i t s p l a n  für die Grundfrage 
ausgearbeitet, in welcher W eise an den technischen Hochschulen den 
Disziplinen w irtschaftlicher und rechtlicher N atur eine bedeutungs
vollere Stellung eingeräum t werden soll. Es is t  beabsichtigt, daß am 
Sitze jed er technischen Hochschule etwa drei im Berufsleben stehende 
Männer m it etw a der gleichen A nzahl von H ochschullehrern in freund
schaftlich vertraulicher W eise sich verständigen, wie dio W ünscho 
des Berufes m it den Notwendigkeiten des akadem ischen Lehrbetriebes 
in Einklang gebracht werden können. A uf Grund einer solchen E ini
gung soll dann m it bestim m ten Vorschlägen an die Hochschulverwal- 
tungen herangetreton worden. Da auf diesem Gebiete der Verein 
deutscher Ingenieure ebenfalls tä tig  is t, sind zum Zwecke gemein
samen oder parallelen Vorgehens Beziehungen angeknüpft worden. 
W eiterh in  ha t der Ausschuß einen P lan  für seine eigene Organisation 
aufgestellt. Der. eigentliche Ausschuß soll aus sieben M itgliedern be
stehen, deren W ohnsitze in angem essener W eise über ganz D eutsch
land verte ilt sein sollen. D e r  e r w e i t e r t e  A u s s c h u ß  soll örtlich 
tä tige M itglieder und E hrenm itglieder oder Förderer umfassen. Die 
örtlich tä tig en  Ausschußm itglieder sollen ihre eigenen Vereine, die in 
deren Bezirk gelegenen Hochschulen, die am tlichen S tellen des Staates, 
der Provinzen, S täd te  und Gemeinden, besondere Körperschaften und 
hervorragende Persönlichkeiten für die Ziele des Verbandes zu ge
winnen suchen. Zu Ehrenm itgliedern oder F örderern  werden Personen 
ernannt, die einem technischen Berufe nicht angehören.

Auf A nregung des Ausschusses h a t der Verbandsvorstand die
jenigen Vereine, in deren Bezirk die Stellung der städtischen Bau
beamten noch eine unbefriedigende ist, veranlaßt, h iergegen Schritte 
bei den Behörden und in der Oeffentlichkeit zu tun. E s sind bereits 
orfreulicho Beweise eingelaufeu, daß in Bayern, Baden und Schleswig- 
Holstein die A nregung auf fruchtbaron Boden gefallen ist.

V orbehalten bleiben für einen etwas späteren Z eitpunkt A nregun
gen an die Einzel vereine, wie dio Studierenden der technischen Hoch
schulen und die in  das Berufsleben neu eingetretenon Kollegen für 
die Ziele des Verbandes zu gewinnen sind, und A nträge an die höch
sten S taatsste llen  wegen der technischen und wirtschaftlichen F o rt
bildung im Beginne des Berufslebens.
Besprechung der Rede des Vorsitzenden Reverdy in der IVander- versammlung zu Danzig

D e r  s t e l l v e r t r e t e n d e  V o r s i t z e n d e  D r. W olff: Der Stoff, 
über den soeben hier vorgetragen worden ist, is t  so umfangreich, so 
groß, von solcher B edeutung und Tragweise nicht allein für uns, son
dern für das ganze moderne Leben, daß es gar n icht möglich ist, bei 
dem gegenw ärtigen Stande der A ngelegenheit in E inzelheiten sich zu

*) Wochenschrift des Archltekten-Vereins zu Berlin 1908 Seite 164,167,189,195.

ergehen und E inzelheiten dieser Frage zu erörtern. Dies war auch 
der Gesichtspunkt, der die gestrige Abgeordnetenversam inlung geleitot 
hat, welche sich in  einer m ehrstündigen Debatte nur m it den wichtig
sten der in dem G eschäftsbericht 1907/08 niodergolegten Seiten der 
ganzen A ngelegenheit beschäftigt hat. Das Ergebnis dieser eingehen
den B esprechung is t  gewesen, daß die Abgeordnetenversam m lung oinen 
Ausschuß eingesetzt hat, welcher die in A ussicht genommene D enk
schrift endgültig festsetzen und die w eiteren Schritte tun  wird, damit 
diese F rage n icht wieder von der Bildfläche verschwindet.

D em entsprechend m öchte ich Sie bitten, meine Herren, in der 
Diskussion, welche ich hierm it eröffne, ebenfalls von der E rö rterung  
von E inzelheiten abzusehen und sich nu r auf die Hauptfragen einzu
lassen. In ganz k la re rW e ise  h a t der H err V ortragende diese Haupt- 
gesichtspunkte heute noch mehr, und zwar in drei Gruppen zusam m en
gefaßt, und ich bitto alle die Herren, welche das W o rt nehmen wollen, 
noch einmal, sich lediglich zu diesen drei H auptw ünschen zu äußern. 

Ich worde mir erlauben, sie nochmals vorzulescn:
1. D e r  U n t e r r i c h t s b e t r i e b  d e r  t e c h n i s c h e n  H o c h s c h u le n  

i s t  so  e i n z u r i c h t e n ,  d a ß  d ie  S t u d i e r e n d e n  d ie  M ö g l i c h 
k e i t  o in e r  h a r m o n i s c h e n ,  w e i t e r e  L e h r g e b i e t o  o in -  
s c h l i e ß e n d e n  A u s b i ld u n g  g e w in n e n ,  d ie  s ie  b e f ä h i g t ,  
ü b e r  d ie  G r e n z e n  d e r  e i g e n t l i c h e n  t e c h n i s c h e n  T ä t i g 
k e i t  h i n a u s ,  im m e r  a b e r  a u f  d e r e n  G r u n d la g e  s ic h  
t ä t i g ,  r e g e l n d  u n d  l e i t e n d  an  d e r  P f l e g e  u n d  H e b u n g  
u n s e r e s  n a t i o n a l e n  K u l t u r z u s t a n d e s  zu  b e t e i l i g e n .

2. W i r  w ü n s c h e n ,  d a ß  d e n  D i p l o m - I n g e n i e u r e n  a n  a l l e n  
s t a a t l i c h e n ,  k o m m u n a le n  u n d  p r i v a t e n  S t o l l e n  G e 
l e g e n h e i t  z u r  V e r w a l t u n g s a u s ü b u n g  g e b o te n  w o rd e .

3. W i r  h a l t e n  es  f ü r  e r f o r d e r l i c h ,  d a ß  d ie  A e m te r  d e r  
s t a a t l i c h e n  u n d  k o m m u n a le n  V e r w a l tu n g  d e n  A k a 
d e m ik e r n  a l l e r  B e r u f s k l a s s e n  z u g ä n g l i c h  g e m a c h t  
w e r d e n ,  s o f e r n  s ie  s ic h  d ie  e n t s p r e c h e n d e n  K e n n t 
n i s s e  e r w o r b e n  h a b e n .
K oelm -B erlin : Meine Damen und H erren! Der große Beifall, den 

Sie den A usführungen des H errn Reverdy gezollt haben, beweist, daß 
die große M ehrheit unter Ihnen m it dem, was er gesag t hat, einver
standen ist. Auch ich habe den E indruck: es konnte wohl das, was 
uns alle bewegt, nicht geistvoller, nicht warm herziger, n icht klarer 
gesag t werden, als wir es soeben gehört haben.

E s haben bis zur Abfassung des Geschäftsberichtes unseres V er
bandsvorstandes elf E inzelvereine auf Grund längerer B eratungen ihre 
Resolutionen und L eitsätze an den Verband gesandt. Das Studium  
dieser elf A rbeiten ha t H errn  Reverdy m it als U nterlage gedient.

Auch der B e r l i n e r  A r c h i t e k t e n - V e r e i n  is t  eingehend in die 
B eratung dieser F rage eingetreten. Leider konnte er seine A rbeiten 
nicht schnell genug erledigen, um sie so rech tzeitig  an den Verband 
gelangen zu lassen, daß ihre B erücksichtigung bei der Reverdyschen 
A rbeit noch möglich gewesen wäre. Der B e r l i n e r  A r c h i t e k t e n -  
V e re in  ha t daher seine L eitsätze nachträglich in Druck gelegt und 
an die M itglieder der Abgeordnetenversam m lung und dieser heutigen 
V ersam m lung verteilt. Auch is t auf seine Veranlassung eine von mir

14



74 W ochenschrift des A rch itekten-V ereins zu Berlin 3. April 1909

verfaßte vergleichende Besprechung der Reverdyschen Sätze und der
jenigen dos Berliner Vereins, welcho in der Nummer der W ochenschrift 
vom 29. A ugust abgedruckt ist, verteilt worden.

Ich habe die große Freude, aussprechen zu dürfen, daß wir m it 
dem, was H err Reverdy hier vorgetragen hat, im großen und ganzen 
einverstanden sind. Unabhängig von ihm arbeitend und beratend, 
sind wir schließlich in den wesentlichsten Punkten zu denselben R e
sultaten gekommen. Das is t vielleicht ein Beweis mehr dafür, daß 
das, was w ir soeben gehört haben, den Ansichten der großen M ehr
heit unserer Fachgenossen entspricht.

Auch die Berliner Kollegen stellen als den H auptgrundsatz auf, 
daß wir freio Bahn für alle akademischen Berufsstände verlangen 
müssen, dam it der rechte Mann an den rechten P latz  g este llt werden 
kann, ohne Rücksicht darauf, ob seine Vorbildung eine juristische 
oder eine technische gewesen ist. Im  allgemeinen wird der A rch itekt 
und Ingoniour wohl nicht danach streben, Verw altungssachen anver
tra u t zu bekommen, die n icht zu den technischen Gebieten in engerer 
Beziehung stehen. Aber wir müssen grundsätzlich verlangen, daß 
uns und allon anderen Akadem ikern die M öglichkeit gegeben wird, 
soforn und soweit wir in der Praxis dio Befähigung dazu gezeigt 
haben, auch an alle leitenden S tellen des S taats, der Gemeinde, der 
Kommunalverbändo und der privaten K örperschaften zu kommen, weil 
wir glauben, daß die technische Ausbildung und die Praxis des Tech
nikers an sich durchaus geeignet sind, M änner m it weitem Blick und 
praktischem  V erständnis für die Aufgaben solcher Stellungen heran
zubilden.

E s lieg t uns fern, nun auch für unseren Stand Privilegien zu 
verlangen, wie sie bisher die Ju ris ten  und die auf einseitig ju ristischer 
Grundlage vorgebildeten V erw altungsbeam ten in Deutschland genießen. 
W ir  sind vielm ehr überzeugt davon, daß die Hebung unseres Standes 
nur durch Leistungen erzielbar ist, und daß anderseits unser Verlangen 
im Interesse des Volkswohles liegt.

W enn auch die Tatsache, daß zurzeit n u r verhältnism äßig wenige 
Techniker an leitender Stelle stehen, zum großen Teil darauf zurück- 
zuführen ist, daß uns V orurteile entgegenstehen, die w ir noch nicht 
beseitigen konnten, so mag auch anerkannt werden, daß der Grund 
zum Teil darin zu suchen ist. daß unsoro Ausbildung bislang einen 
Mangel hatte. Diesen Mangel ha t H err Reverdy in meines E rachtens 
zutreffender W eise dadurch charakterisiert, daß er verlangt, a l lo n  
S tudierenden unserer Fächer möchten auf den technischen Hochschulen 
die Grundlagen derjenigen W issenschaften gegeben werden, welche 
don Architokton und Ingenieuren in der P raxis gestatten , die Brücke 
zwischen dem Entw erfen , K onstruieren und Bauen einerseits und 
anderseits dem Erfassen der volkswirtschaftlichen B edeutung und 
Zwecke ih rer Bauwerke, sowie der w irtschaftlichen V erw altung und 
W eiterentw icklung des Geschaffenen zu schlagen.

W ir  haben uns auch m it der Frage befaßt, wie w eit die hierzu 
erforderlichen nicht technischen Disziplinen auf der technischen H och
schule getrieben werden sollen, und haben in dieser Beziehung posi
tive Vorschläge gem acht. W ir  sind dabei zu der Ueberzeugung ge
kommen, daß es ein gefährliches Ding wäre, sogenannte „V erwaltungs- 
Ingenieuro“ auf den Hochschulen ausbilden und durch eine Abschluß
prüfung qualifizieren zu wollen, welche halb A rch itekten und Ingenieure 
und halb Verw altungskundige bezw. Ju ris ten  wären. E s is t  notwendig, 
den Grundsatz festzuhalten, daß jeder, der auf die technische Hoch
schule geht, don Beruf in sich fühlen sollte, ein gu te r Ingenieur oder 
ein gu te r A rch itekt zu werden, und ferner is t  es nötig, den Grundsatz 
festzuhalten, daß die technische Vorbildung, nam entlich, wenn sie in 
der vorhin angedeuteten W eise eine E rgänzung e rfah rt, durchaus 
geeignet ist, L eute heranzubilden, welche in den leitenden S tellen ihr 
A m t in vollw ertiger W eise auszufüllon vermögen. Deshalb haben wir, 
ebenso wie H err Reverdy, verlangt, daß a l le n  Studierenden, welche 
das Diplomexamen machen wollen, eine Grundlage von juristischen, 
staatswissenschaftlichen und volkswirtschaftlichen Kenntnissen m it- 
gogeben wird, welche sie befähigt, den Zweck und dio B edeutung 
ihrer A rbeit in  der gesam ten V olksw irtschaft zu erkennen und nicht 
aus dem A uge zu verlieren. E rs t  in der Praxis soll sich erweisen, 
wer von den A rchitekton und Ingenieuren für die V erw altung be
sonders Talent und Neigung hat, e rs t dio Praxis soll den Verw altungs- 
ingonieur, wie wir ihn uns denken, heranhilden.

Meine Damen und H erren! M it H orrn Reverdy stehen dio B er
liner Kollegen auch auf dem Standpunkte, daß das gekennzeichnete 
Ziol erreicht werden muß, ohne dio Studienzeit von vier Jah ren  zu 
verlängern. W ir sind dabei der A nsicht gewesen, daß es wohl mög
lich sein wird, bei den einzelnen Abteilungen an den technischen 
L ehrplänen so weit Abstriche zu machen, daß die Z eit für die neuen 
nicht-technischen Disziplinen gefunden wird, denn es handelt sich in 
bezug auf dio letztoron nur um Grundlagen. Beispielsweise haben 
w ir gesagt, daß ein W asserbauingenieur allenfalls auf die Form en
lehre und das Zeichnen von A kanthusblättern  und dergleichen ver
zichten könne, und daß man auch auf dem Gebiete z. B. der höheren 
Geodäsie einige E inschränkungen machon könnte, ohne die Q ualität 
der W asserbauingenieure, welche die Hochschule verlassen, zu schädigen.

E s is t selbstverständlich, daß w ir an den technischen Fächern 
nur so w eit A bstriche für tunlich erachten, als die G esam tqualität der 
technischen Ausbildung dadurch nicht leidet.

Vorbehaltlich der noch vorzunehmenden speziellen Verhandlungen 
m it den H erren Professoren der technischen Hochschulen, glauben 
wir, daß sich unsero Gedanken und W ünsche durchführen lassen. 
W ie  schon H err von Schm idt in der Abgeordnetenversam m lung 
hervorgehoben hat, is t es unbedingt notwendig, daß wir, sobald wir 
über die Grundsätze einig sind, alle Detailfragen in dauernder Fühlung 
und u n te r dauernder M itarbeit der H erren Professoren der technischen 
Hochschulen behandeln.

D er Berliner V erein ha t dann noch eine ganze Reihe von Einzel- 
wllnschen zum Ausdruck gebracht und positive Vorschläge gomacht. 
So z. B. haben wir es als einen großon Mangel empfunden, daß es 
heute dem größeren Publikum  nicht möglich ist, sich in der Bedeu
tung  der verschiedenen Am tsbezeichnungen und T itel für höhere, 
m ittlere und niedere Techniker zurechtzufinden, weil jed e r Bundes
s taa t dio Sacho anders geregelt h a t und zum Teil noch überhaupt 
eine Regelung fehlt. Deshalb haben wir geglaubt, daß es von W ich tig 
keit sei, und zwar n icht nur für unseren Stand, sondern auch für die 
A llgem einheit, daß durch eine V ereinheitlichung der genannten A m ts
bezeichnungen und T itel in allen deutschen B undesstaaten eine größere 
K larheit geschaffon wird.

Im m erhin bleibt diese F rage von sekundärer B edeutung, und ich 
will heute n icht näher darauf eingehen.

E s ha t auch einem großen Teil der B erliner Kollegen, welche in 
dem für dio uns hier beschäftigenden Fragen eingesetzten Ausschüsse 
m itgearbeitet haben, wichtig erschienen, die Forderung aufzustellen, 
daß bei der Verhandlung technischer Angelegenheiten vor don Gerichten 
durch M itwirkung technischer R ichter dio F ragestellung und U rte ils
findung befriedigender, als es zurzeit der Fall ist. g esta lte t werden 
möchte. E s schw ebt uns hierbei das M uster der H andelsrichter vor. 
Da aber auch diese Frage, so wichtig sie an sich ist, immerhin in 
zw eiter oder d ritte r Linie steht, so will ich, dem W unscho des ste ll
vertretenden H errn  Vorsitzenden entsprechend, auch hierauf n icht 
w eiter eingehen.

Nachdem die Abgeordnetonversam m lung oinen Ausschuß gewählt 
hat, welcher dio endgültige F ests te llung  der D enkschrift veranlassen 
und die weiteren Schritte , die in  dieser A ngelegenheit zu tun  sind, 
beraten und vorbereiten und durchführen soll, kann ich hier um so 
m ehr darauf verzichten, näher auf die Sache einzugehon.

Meine Damen und H erren, Sie haben wohl alle nach dem V or
trage des H errn Reverdy den Eindruck, daß es einen besseren F ührer 
für uns in dieser wichtigen Angelegenheit nicht gibt, als ihn.

F rlir. von S clu n ld t-M ünchen: Meine H erren! Sowohl der H err 
V ortragende, als auch H err Koehn eben, haben m it R echt dio Hocli- 
schulo, welche den U nterrich t der jungen Techniker zu besorgen hat, 
als diejenige Stelle bezeichnet, von der bis zu einem gewissen Grade 
die neue Bewegung g estü tz t werden soll, und ich habe ja  schon 
gestern  in der Abgeordnetenversam m lung ausgeführt, daß die Hoch
schule nur erfreut sein wird darüber, wenn aus der P raxis heraus 
solche A nregungen an sie kommen, daß aber die Hochschule dankbar 
wäre dafür, wenn diese Bestrebungen von allem Anfänge an m it der 
Hochschule zusammen w eiter gefördert werden würden, und daß os 
für die Hochschule nicht angenehm wäre, wenn fertige E laborate an 
sie herankäm en, denn dann würde die Sache verzögert und es würden 
gewisse Reibungen entstehen, weshalb ich mir erlaubte, zu bitten, daß 
diejenigen Faktoren, also vor allen Dingen der oben von H errn  Koehn 
genannte, gestern  gewählte Ausschuß, die die Sache in  Gang bringen 
und w eiter treiben sollen, sich von Anfang an m it der Hochschule in 
V erbindung setzen mögen.

Ich habe keinerloi A uftrag  von m einer oder irgend einer anderen 
Hochschule, hier E rk lärungen ahzugeben, aber ich kann Sie nach 
m einen langjährigen Erfahrungen als Hochschullehrer versichern, daß 

| niemand m it größerer Freude m it Ihnen Zusammenarbeiten würde, als 
gerade die Professoren an den Hochschulen.

K o e lle -F ran k fu rt a. M.: Meine verehrten Damen und H erren!
Als Techniker, der schon nahezu 25 Jah re  in der städtischen V er
w altung tä tig  is t  und der über langjährige und reiche Erfahrungen in 
der städtischen V erw altung, auch bezüglich der W irksam keit der 
Techniker verfügt, ha t mich die vorliegende F rage natürlich ganz be- 

; sonders in teressiert, und Sio gesta tten  daher, daß ich hierüber einige 
W o rte  an Sie richte.Ich  kann von meinem S tandpunkte aus nur sagen, daß die D ar
legungen unseres H orrn V orsitzenden und auch die Darlegungen 
meines verehrten  Kollegen Koehn m ir vollständig aus dem Herzen 

i gesprochen waren und daß ich die Schlußfolgerungen, zu denen unser 
H e rr V ortragender gekommen ist, für durchaus gut, zweckmäßig und 
förderlich für unseren B eruf und unsero W eiterbildung ansehen muß. 

j  Ich  kann sie nur Ihnen und insbesondere dem A usschüsse, der die 
j A ngelegenheit w eiter verfolgen soll, aufs wärm ste zur Annahme 

empfehlen.
Bezüglich der ersten F rage über die V o rb i ld u n g  m öchte ich 

! folgendes bem erken: E s is t  in ers te r Linie notwendig, daß wTir eine 
I gründliche Vorbildung haben, wenn w ir daran denken, im praktischen 

Leben festen Fuß zu fassen. Gerade die Aufgaben des A rch itekten 
und Ingenieurs sind so bedeutsam  und so tie f wirtschaftlich ein
schneidend, daß ich glaube, daß die Anforderungen an die Ausbildung 
des Technikers gar n icht w eit genug geste llt werden müssen.
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Einen ganz besonderen W unsch möchto ich hier zum Ausdruck 

bringen, der m ir persönlich schon im Leben näher ge tre ten  ist.
W as n ü tz t es einem Techniker, der einst im Gymnasium perfekt 

lateinisch und griochisch gelernt hat, wenn er nun nach Frankreich 
oder England reisen muß. um dort irgend einen A uftrag zu erfüllen, 
und er kann die dortigo Sprache nicht sprechen? Deshalb richte ich 
an die jüngeren  Kollegen die M ahnung: Lernen Sie Sprachen, und 
lernen Sie nam entlich die lebenden Sprachen! Sie werden diese 
Kenntnis für Ihren  einstigen B eruf absolut nötig  haben! Die Technik 
kennt ihrerseits  keine politischen Grenzen. Lernen Sie nam entlich 
französisch und englisch! Ich bin überzeugt, daß Sie dann die W e lt 
beherrschen werden!

Nun zum zwoiten P unkt! Bezüglich der E in f ü h r u n g  in  d io  
V e r w a l tu n g  is t von gewissen Seiten dio Behauptung aufgestellt 
worden, der Techniker habe eigentlich gar keinen Sinn und kein 
T alen t für die Verwaltung. Diese Behauptung is t obenso verkehrt 
wie unrich tig , denn man ha t noch gar n ich t dio Probe auf das 
Exempol gem acht. W enn ich von den wenigen Beispielen absehe, in 
denen Techniker in größere V erw altungskörper eingefügt worden sind, 
muß ich sagen, daß seither ja  eigentlich die Techniker gar n icht in 
den V erw altungsdienst kommen konnten, auch wenn sie noch so sehr 
sich zu demselben horandrängten. Fuhren Sio den Techniker einmal 
iu die V erw altung ein und ich bin überzeugt, Sie werden sehen, daß 
n icht nur dor Techniker selbst darin gu t durchkomm t, sondern daß 
auch dio V erw altnng ih rerseits reichlich V orteile daraus ziehen wird. 
In  denjenigen Fällon, wo dies schon seither geübt wurde, ha t sich 
die Zweckm äßigkeit der Verwendung der Techniker in der V erw altung 
sehr bald orkennen lassen; es ha t n icht nur der Techniker selbst in 
seinem D ienst größere Berufsfreudigkeit bekom m en, sondern auch 
seine M itarbeiter, vor allen Dingen die juristischen M itarbeiter, haben 
m ehr In teresse  an der Tochnik, haben auch m ehr V erständnis für die 
Technik gefunden, und das Zusam m enarbeiten is t m it der Zeit immer 
besser vor sich gegangen. Ich kann also nur empfehlen, daß die
jenigen Verw altungen, bei denen die Techniker noch nicht m itwirken 
und noch nicht diejonigo S tellung einnehmen, welche ihnen eigentlich 
gebührt, diesem Beispiel folgon. Setzen Sie oinmal den Techniker in 
den Satte l, ich bin überzeugt, er wird schon reiten  lornen.

Bezüglich der letzten  Frage, die insbesondere H err Kollege Koehn 
angeregt hat, unsere S tellung innerhalb der V erw altungen betreffend, 
kann ich nur bestätigen, daß wir unsererseits keineswegs ein V orrecht 
vor anderen Disziplinen und Berufsstellungen beanspruchen; wir wollen 
nur, daß da, wo technische A rbeit zu leisten ist, Techniker zu dieser 
A rbeit herangezogen werden, und daß wir in dem Maße, als es unsere 
K enntnisse gestatten , auch in der V erw altung m itwirken. Ich  hin 
überzeugt, daß da, wo noch ein W iderstand  hierwegen bestellt, er in 
Zeitkürze aufgegeben wird, denn dio Technik is t heutzutage schon 
von solcher B edeutung, daß sie diese W iderstände alle auf lösen wird. 
Deshalb werden auch die Techniker bald diejenige Stellung einnehmen, 
welche wir für sie erstreben und erhoffen; in diesom Sinne begrüße 
ich die V orschläge, welche heuto gem acht worden sind, und empfehle 
sie dem Ausschüsse zur w eiteren Verfügung.

© r.=3iiß, B itzm ann -K arlsru he : Meine Damen und H erren! W ir 
stehen alle u n te r dem erhebenden Eindrücke, daß bei uns in groß
zügiger Form  ein Ziel aufgestellt worden is t  und daß uns auch in 
system atischer, dor deutschen G ründlichkeit en tsprechenderW eise die 
W ege gezeigt worden sind, wie von unten herauf dieses Ziel erreicht 
werden kann. Da aber zu jedem  Berge neben der geebneten, langsam 
ansteigenden Bahn auch Klettorw ege führen, auf denen einzelne das 
Ziel zu erreichen sich bemühon, möchte ich auf einen Gedanken noch 
aufmerksam machen, der heute noch n ich t e rö rte rt worden ist.

Das vergangene Jah rhu n d ert stand unter dem Einfluß des Sinn
spruches: „W issen is t  M acht“. Da sich dieser Sinnspruch als zu
treffend erwiesen und bew ährt hat, h a t sich die system atische E r
örterung der heute behandelten Frage ganz von selbst vorwiegend 
unter dem Gesichtswinkel bewogt: W ie kann man in jungen Jahren  
das W issen sich aneignen, das später zum Können und zum Ausüben 
führt?  Nun lieg t aber die Tatsache vor, daß die berechtigte Hoch
schätzung des W issens hei uns dazu geführt hat, daß man in dom 
U nterschiede zwischen Fachm ann und Laie sehr w eit gegangen ist, 
daß man norm alerweise so w eit gegangen ist, nur denjenigen, der in 
einem ordnungsm äßigen Studium  in ganz nach Schema durch gebildeter 
A rt und W eise seine Kenntnisse erlangt hat, als Berufenen in irgend 
einem Fache anzuerkennen. In  diesem Sinne is t es unvermeidlich, 
daß w ir A rch itekten  und Ingenieure, wenn w ir Verw altungsbeam te 
werden wollen, uns an ein derartiges Schema angliedern. A ber es 
gibt junge L eute, strebsam e, ta tk räftig e  L eute un ter uns, denen es 
n icht m ehr möglich ist, diesen ordnungsgem äßen W eg, der so leicht 
uud sicher zum Ziele führt, zu gehen. Sie m üssen sich aus sich 
selbst heraus das schaffen, was sie brauchen, um auch ohne diese 
geordnete Vorbildung die A nsprüche erfüllen zu können, die an sie 
gestellt werden, wenn sio ih rerseits A nsprüche in bezug auf ihre 
Stellung im öffentlichen Leben machen wollen.

E s is t  durchaus n icht notwendig, daß wir, um die Techniker in 
die V erw altung zu bringen, abwarten, bis die nach den neuen Grund
sätzen ausgebildeten A rch itekten  und Ingenieure in ihre A m tstä tig 
keit ein treten. E s is t  durchaus möglich — und ich halte es für n o t
wendig, daß heute jeder unserer Kollegen die K raft und den M ut in

sich fühlt — , durch oigene A rbeit, durch A rbeit, die allerdings 
schw erer ist, als das Schreiten in geordneten W egen, sich das an
zueignen, was man braucht, um als V erw altungsbeam ter im öffent
lichen Leben in die Stellung zu kom m en, die der Technik dort 
gebührt.

Das Selbststreben is t  das, was ich gegenüber der A nleitung von 
heute noch betonen möchte. Ich sagte schon: das vergangene J a h r 
hundert stand un te r der ausschließlichen H errschaft des S tichw ortes: 
„W issen is t  M acht“. Ich  habe kürzlich einen Sinnspruch gelesen, 
der folgendermaßen lau te te : „U eber der Pforte der Zukunft is t dio 
Inschrift „W issen is t M acht“ im Verlöschen. Langsam  kom m t eine 
ältere Inschrift w ieder zum Vorschein: „W en’s treibt, dor is t m ächtig!“ “ 
Meine Herren, halten Sie das W issen fest! Aber denken Sio daran: 
das Selbststroben is t im m er noch das W esentliche. Lasson Sie sich 
t r e i b e n !  Treiben von Ihrem  Innern, treiben von der Gewalt d e rZ e it 
zu den Aufgaben, die wir A rch itekten  und Ingenieure lösen m ü s s e n ,  
denen wir uns heute n ich t mohr entziehen können!

SDr.-Qiifl. S tü b b en -B erlin : Meine geehrten Damen und Horron! 
D er junge Techniker der Z ukunft wird ein otwas anderer Mann sein, 
als wir es heute sind. Ich hoffe, er wird im eigentlichen technischen 
Fache uns Ubertreffen; auf den anderen Gebieton wird er ja  zweifellos 
leistungsfähiger sein als wir. Aber er wird auch in eine andere W elt 
ein treten, als diejenige war, iu die wir eingetreten  sind, in der wir 
haben schaffen und kämpfen m üssen. Um Ihnen aber nur zwei Bei
spiele anzuführon: Vergegenw ärtigen Sio sich die Organisationen der 
Eisenbahnverw altung von vor 30 Jah ren  und vergleichen Sio damit 
die Organisation von heute! V ergegenw ärtigen Sio sich die A rt der 
Bauverw altung in den rheinischen S täd ten  vor 30 oder noch vor
20 Jah ren  und dio F o rtsch ritte  in unserem  Sinne von heute!

Nun is t  m ir für die zukünftige E ntw icklung unseres Faches zum 
N utzen des Allgemeinwohles nicht bange. Aber auch die Gegenw art 
ha t ih r Recht! W ie dor H err V orredner bereits dargelegt hat, haben 
wir n icht m üßig zu w arten iu diesor Entwicklung, bis dio jungen 
K räfte ans R uder kommen, dio wir e rs t auf oinem verbesserten E r
ziehungsboden heranbilden wollen, sondern auch dio Gegenw art ver-

i  langt unser E in treten . W ir selbst und Sie alle, die hier vertreten
| sind, Sie haben das Recht, zu verlangen, aber auch die Pflicht, dahin 

zu streben, daß die V erw altung der üflentlichen A ngelegenheiten, in- 
| soweit sie technischer N atur sind, mehr vom technischen G eiste durch

drungen werdo.
Und wie geschieht dies? Jodor möge zunächst sich darüber klar 

sein, daß der Techniker nur dadurch seinen W eg  nimm t, seinem Berufe 
n ü tz t und die gewünschte Entw icklung fördert, daß er in technischer 
Beziehung hervorragende, tadellose, allerbesto Leistungen zu Tage zu 
fördern sucht, wie es bisher im m er in erster Linie als unsere Aufgabe 
gegolten ha t und wie es bleiben soll auch in Zukunft.

Aber jed er ha t sich zugleich zu fragen: W o fehlt es mir, um 
auch auf denjenigen Gebieten, dio m it der Technik in innigem Zu
sammenhang und s te te r W echselw irkung stehen, sich nutzbringend 
zu erweisen? E r h a t dio W urzeln, aus denen sein technisches Schaden 
hervorgoht, kennen zu lernen, er h a t dio Ziele, wohin die Entw ick
lung der Technik in kultu re ller Beziehung führt, m ehr als bisher zu 
erforschen. E r ha t in seiner T ätigkeit sich überall zu fragen: Fohlt 
m ir hier n icht doch dasjenige, was andere Berufsarton in vorteilhafter 
W eise auszeichnet? In  diesem Sinne ha t der Berliner A rchitekten- 
V erein seinen M itgliedern empfohlen, an einer bestim m ton A r t von 
wissenschaftlichen Fortbildungskursen teilzunehm en, also in ähnlicher 
W eise die eigeno Ausbildung zu vervollkommnen, wie es in den s taa ts
wissenschaftliehen Vereinigungen in so erfolgreicher W eise geschieht. 
Ich bitte namentlich die jüngeren Fachgenossen, diesen Kursen und 
dieser privaten Ausbildung m öglichst nicht auszuwoichen, sondern sich 
m it vollem Fleiße den neuen Aufgaben zu widmen.

Das F ordern  einer besseren Lebens- und B erufsstellung, das 
Geltendm achen von Ansprüchen allein hilft nichts, im Gegenteil, es 
is t ohne besondere A rbeit und Leistung eher geeignet, den W eg  zu 
verlegen. N ur die eigeno Arbeit, nur das sachliche Vorwiirtsstrebon 
auf berechtig ter Grundlage und die Erfüllung der Bedingungen, weleho 
geste llt sind, um die technischen Leistungen dem öffentlichen W ohlo 

! fruchtbar zu machen, nur diese unablässige sachliche B etätigung  is t 
es, die uns schließlich den W eg und den Erfolg sichern wird. Dabei 
wollen wir uns s te ts  vor Augen halten, daß w ir weniger sorgen sollen 
für uns selbst, weniger im egoistischen Sinne wirken wollen, sondern 
für unseren ganzen Beruf; daß wir aber auch dam it uns nicht be
gnügen sollen, sondern daß unser eigentliches Ziel sein muß, für 

! unseren B eruf diejenige A usgestaltung und Stellung zu gewinnen, die 
I ihn am m eisten dem Allgemeinwohl dienstbar m acht. Und schließlich 

haben wir s te ts  dahin zu streben, daß w ir in unserer persönlichen 
T ätigkeit in ähnlicher W eise als Teile der ku ltu rtä tigen  Bevölkerung 
uns erweisen, wie unser Beruf inhaltlich zweifellos allen anderen 

: Fächern in voller W eise ebenbürtig ist.
D e r  s t e l l  v e r t r e t e n d e  V o r s i t z e n d e  D r. IVoliF-Hannover: E s 

ha t sich niemand w eiter zum W o rt gem eldet. Ich darf wohl zunächst 
in Ih rer aller Namen unserem hochverehrten H errn  V orsitzenden 
unseren wärm sten und herzlichsten Dank aussprechen für die schönen, 

i klaren Ausführungen, die er uns heute gegeben hat.
14*
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W ir danken ihm dafür, daß er sich der unendlichen Mühe und schusse, der gestern eingesetzt worden ist, gewiß auch beachtensw ert 
der großen Arbeit, welche m it der A usarbeitung eines V ortrages von sein werden, soweit sie brauchbar sind, um die Frage w eiter zu klären 
dieser Grüße und Tragw eite verbunden ist, in unserem Interesse und und sie einer späteren Lösung entgegenzuführen. An der Spitze dieses 
auch im Intorosse der neuen Zeit unterzogen hat. ! A usschusses s teh t unser hochverehrter H err Vorsitzender, und ich

Ebenso glaube ich, müssen wir unseren Dank sagen den Herren, I glaube, wir haben som it die volle Gewähr, daß sich diese F rage in 
wolche heute an der Diskussion teilgenom men haben. Sie haben uns den besten Händen befindet, und hierm it darf ich wohl den Vorsitz 
wünschenswerte W inke und Anregungen gegeben, welche dem Aus- j in die Hände dos H errn Reverdy zurückgeben. (Fortsetzung folgt)

Ueber Architekteiikammern
Vortrag des Kammergerichtsrates Dr. Boethke, gehalten in der „Vereinigung Berliner Architekten“ am 7. Januar 190t)

Sonderabetruck aus den Nrn. 0, 10 und 13 der „Deutschen Bauzeitung“ Jahrgang 1903
I. E i n l e i t u n g

E s is t eine kaum wegzuleugnende T atsache, daß durch die 
moderne Bauweise dio S täd te und ländlichen O rtschaften unseres 
Vaterlandes nicht verschönt werden. Ich bin nicht sachverständig 
genug, um selbst beurteilen zu können, woran das liegt. Ich  glaube 
jedoch, als die M einung der hior versam m elten Sachverständigen hin- 
stellon zu können, daß dio moderne, im W esen der Neuzeit be
gründete M assenproduktion und die dam it verbundene E ntw ertung 
dos Standes der k ü n s t l e r i s c h  a r b e i t e n d e n  A rch itekten  die H aupt
schuld an dem Uobelstando träg t. E s sind viele M ittel vorgeschlagen 
und versucht worden, um den M ißständen ein Ende zu bereiten. Das 
H auptm ittel scheint m ir aber das zu sein, den Stand der A rchitekten 
w ieder an d i e  Stelle in K unst und Leben zu rücken, die ihm ge
bührt. Is t  man doch nicht nur beim Publikum , sondern auch bei 
Behörden m eist völlig im Unklaren darüber, was der A rch itek t beim 
Bau zu bedeuten ha t und wie w ichtig seine M itw irkung ist.

Die moderne M assenproduktion bringt os m it sich, daß im B au
wesen die wunderlichsten B lüten getrieben werden. Der eigentliche 
A rch itekt wird ausgeschaltet, oder er sinkt doch oft zum A ngestellten 
des Unternehm ers herab, während er derjenige sein muß, der als 
geistiger U rheber des Baues und als V ertrauensm ann des B auherrn 
selbständig dafür sorgt, daß sein W erk  seinen Absichten entsprechend 
ausgoführt wird.

Neben den wahren A rchitekten ha t sich ein förmlicher Stand 
f a l s c h e r  A r c h i t e k t e n  gebildet von Leuten, dio zwar bauon, die 
abor m it A rch itek tu r nichts gemein haben. Dem bauenden Publikum 
fehlt jede M öglichkeit, die wahren von den falschon A rchitekten zu 
unterscheiden. A rch itekt darf sich jeder nennen und nennen sich auch 
viele, dio nicht den geringsten Beruf dazu haben. Die Begriffe A r c h i 
t e k t ,  H a n d w e r k s m e i s t e r  und U n t e r n e h m e r  werden ferner als 
gleichbedeutend betrachtet.

Ein wirklich durchgreifendes M ittel zur B eseitigung der M ißstände 
sehe ich nur darin, daß dem A rchitektenstande eine auf ö f f e n t l i c h -  
r e c h t l i c h e r  Grundlage beruhende Organisation gegeben wird, durch 
die der A rchitektenstand nicht nur in das richtige V erhältnis zu 
anderen Ständen gebracht, sondern durch die er auch in die Lage 
gesotzt wird, soino Standesangelegenheiton und seine Beziehungen zu 
Publikum und Behörden autonom zu regeln. Durch private V ereins
tä tig keit Gleiches zu erreichen, halte ich für unmöglich.

Dio hiernach zu schaffenden Organisationen sind d i e A r c h i t o k t e n -  
k a m m e r n ,  deren E inrichtung schon se it längerer Z eit in W o rt und 
Schrift angestreb t wird. *) Der Gedanke, einen B erufsstand öffentlich- 
rechtlich zu organisieren, is t  nicht neu. E s gibt schon eine Reihe 
bedeutender, auch sogen, freier Berufe, die in d ieserW eise  organisiert 
sind, und deren Organisation auf das vortrefflichste wirkt. Ich möchte 
sagen, es is t der Zug der Zeit, die Berufsständo in dieser W eise zu
sammenzufassen, und man geht wohl n icht fehl, wenn man sagt, daß 
auf solchen Organisationen sich in Z ukunft vielleicht das gesam te 
öffontlicho Leben, z. B. das politische W ahlrecht, aufbauen wird. Ich 
denke hierbei an einen Satz in der kaiserlichen Botschaft vom 17. No
vember 1881, durch welche die Arbeiterversicherungs-G osetzgebung 
eingeleitet wurde. D ort heiß t es: „Der engere Anschluß an dio realen 
Kräfte des Volkslebens und das Zusammonfassen le tz terer in der Form  
korporativer Genossenschaften un ter staatlichem  Schutz und staatlicher 
Förderung werden, wie wir hoffen, die Lösung auch von Aufgaben 
möglich machen, denen die S taatsgew alt allein in gleichem Um fange 
nicht gewachsen sein w ürde.“ Deshalb sollten auch die A rchitekten 
nicht zögorn, eine öffentlich-rechtlicho Organisation anzustreben, damit 
sie im W ettkam pf der Stände nicht in die zweite S telle rücken. Ob 
im übrigen eine Organisation der A rch itektenschaft vom Standpunkte 
des Fachmannes aus nötig  und nützlich sein würde, is t  nicht Sache 
meiner Beurteilung. Das muß ich den B eteilig ten selbst überlassen. 
Meine Aufgabe kann es nur sein, die rechtlichen Grundlagen zu er
örtern , welche für die B ildung von A rchitektenkam m ern m aß
gebend sind.

II. D ie  b e s te h o n d e n  B e r u f s k a m m e r n
G estatten  Sie m ir zunächst, die b e s t e h e n d e n  B e r u f s k a m m e r n  

einer kurzen E rö rteru ng  zu unterziehen.
') Vergl. Deutsche Bauzeitung 1905, Nr. 100, Seite 006; Zentralblatt der Bau- 

venvnltung 1909, Nr. 4, .Seite 21; Wochenschrift des A rchitekten-Vereins zu Berlin 
1909, Nr. 4, Seite 16.

1. H a n d e ls k a m m e r n .  Dor H a n d e l s s t a n d  is t in vielen B e
ziehungen bahnbrechend gewesen, so auch auf dem Gebiete dor B erufs
organisationen. Handelskamm ern bestehen in P reußen bereits seit der 
M itte des 19. Jah rhun derts. Sie beruhon zurzeit auf dem Gesetz vom 
18. A ugust 1897. Um den Z w e c k  u n d  d ie  A u fg a b e n  d e r  H a n 
d e l s k a m m e r n  Ihnen darzulegen, seien einige Paragraphen aus dom 
Gesetz angeführt:

„§ 1. Die Handelskam m ern haben die Bestimm ung, d ie  G e s a m t 
i n t e r e s s e n  der Handel- und Gewerbetreibenden ihres Bezirkes wahr
zunehmen, insbesondere die Behörden in der F örderung des Handels 
und dor Gowerbe durch tatsächliche M itteilungen, A nträge und E r
s ta ttu ng  von Gutachten zu un terstü tzen.

§ 38. Sie sind befugt, A n s t a l t e n ,  A n la g e n  u n d  E i n r i c h 
t u n g e n ,  die dio Förderung von Handel und Gewerbe, sowie die tech
nische und geschäftliche Ausbildung, die E rziehung und den sittlichen 
Schutz der darin beschäftigten GeMlfen und Lehrlinge bezwecken, zu  
b e g r ü n d e n ,  zu  u n t e r h a l t e n  u n d  zu  u n t e r s t ü t z e n .

§ 41. B ö r s e n  und andere für den Handelsverkehr bestehende 
öffentliche A nsta lten  können unter die A ufsicht der Handelskam m er 
geste llt werden.

§ 42. Dio Handelskam m ern sind befugt, Dispacheure und solche 
G e w e r b e t r e ib e n d e  der im § 36 der Reichs-Gewerbeordnung be- 
zeichneten A rt, deren T ätigkeit in das Gebiet des H andels fällt, 
ö f f e n t l i c h  a n z u s t e l l e n  u n d  zu  b e e id ig e n .“

So worden z. B. Bücherrevisoren von den Handelskam m ern öffent
lich angestellt und beeidigt. Das ha t u. a. die W irkung, daß die 
Gerichte bei der Auswahl von Sachverständigen diese Bücherrevisoren 
vorzugsweise zu berücksichtigen haben.

M i tg l i e d  der Handelskam m er is t n icht jeder Kaufmann, sondern 
nur oine beschränkte Zahl von K aufleuten, die von den Standes
genossen gew ählt werden. Die Bezirke der Handelskam m ern werden 
vom H andelsm inister bestim m t. Die Handelskam m ern haben S e l b s t 
v e r w a l tu n g .  Sie wählen einen V orstand und setzen die aufzubrin
genden B eiträge fest. Diese werden von den Handeltreibenden wie 
öffentliche Lasten, also nötigenfalls zwangsweise, eingezogen. Die 
Handelskam mern haben öffentlich-rechtliche, ja  sogar teilweise obrig- 
keitlicho Befugnisse. E s lieg t deshalb auf der Hand, daß der S taa t 
sio nicht frei schalten und walten lassen kann, daß er sie vielmehr 
seiner A ufsicht un terstellen  muß. Diese Staatsaufsicht wird vom 
Haudelsm inister ausgeübt. Gegen eine Anzahl von Anordnungen der 
Handelskam m er is t überdies die A nfechtung im V erw altungsstreitver- 
fahren (Bezirksausschuß, Oberverwaltungsgericht) zugelassen.

E ine E h r e n g e r i c h t s b a r k e i t  w ird von den Handelskam m ern 
nicht ausgeübt; ein Anklang an eine solche G erichtsbarkeit besteht 
aber insofern, als M itglieder der Handelskam mer unter Um ständen 
aus der Handelskam m er ausgeschlossen werden können. U eber die 
nicht zur Handelskam m er gehörigen K aufleute ha t die Handelskam m er 
keinerlei ehrengerichtliche Befugnisse.

2. L a n d w i r t s c h a f t s k a m m e r n .  Ein zw eiter großer E rw erbs
stand is t  die L a n d w i r t s c h a f t .  Diese is t durch das Gesetz vom 
30. Ju n i 1894 in Preußen korporativ organisiert. Z w e c k  der Land
wirtschaftskam m ern is t die korporative Organisation des landw irt
schaftlichen B erufsstandes. Sie haben die Bestim m ung, die Gesam t
interessen der Land- und Forstw irtschaft ihres Bezirks wahrzunehmen, 
zu diesem B ehuf alle auf die Hebung der Lage des ländlichen G rund
besitzes abzielenden E inrichtungen, insbesondere die weitere korpora
tive Organisation des Berufs der Landw irte, zu fördern. F erner haben 
sie die Verw altungsbehörden bei allen die Land- und Forstw irtschaft 
betreffenden Fragen durch tatsächliche M itteilungen und E rs ta ttu n g  
von G utachten zu unterstü tzen. Außerdem  haben sie den technischen 
F o rtsch ritt der L andw irtschaft durch zw eckentsprechende E inrichtun
gen zu fördern. Schließlich is t  ihnen die M itwirkung bei der V er
waltung und den Preisnotierungen der Produktenbörsen sowie der 
M ärkte überlassen.

W ie bei den Handelskamm ern is t  n icht jeder Angehörige des 
Landw irtschaftsstandes M itglied der Landw irtschaftskam m er, sondern 
es werden V e r t r e t o r  gewählt, welche die Landw irtschaftskam m er 
bilden. Die Landw irtschaftskam m ern bestehen in der Regel für den 
Bezirk einer Provinz. Das aktive W ahlrech t wird von den Kreistagen 
der Provinz ausgetlbt: jedoch kann die Landw irtschaftskam m er be
schließen, daß das W ahlrech t den Landw irten selbst übertragen wird. 
Zum M itglied der Landw irtschaftskam m er kann jed er L andw irt ge
wählt werden, der wenigstens eine selbständige A ckernahrung bew irt
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schäftet. Die Verwaltung is t ähnlich wie die dor Handelskammer 
geregelt. Die Staatsaufsicht wird vom M inister fdr Landw irtschaft 
ausgeübt. Die Landw irtschaftskam m er üb t k e i n e r l e i E h r e n g e r i c h t s -  
b a r k e i t  aus.

3. H a n d w e r k s k a m m e rn .  D ie Handwerkskam mern unterscheiden 
sieh von den bisher erörterten  Kammern vor allem dadurch, daß sie 
für das g a n z e  R e ic h  eingeführt sind. Sie bestehon se it etw a zehn 
Jahren  und sind durch die Reichs-Gewerbeordnung geregelt. Sie 
haben die In teressen  des Handwerks zu vertre ten ; insbesondere lieg t 
ihnen ob:

1. Nähere Regelung des Lehrlingswesens.
2. S taats- und Gemeindebehörden in der Förderung des Hand

werks durch tatsächliche M itteilungen uhcKIjlrstattung von Gutachten 
zu unterstü tzen, welche die V erhältnisse des Handwerks berühren.

3. Bildung von Prüfungsausschüssen zur Abnahme der Gesellen
prüfung.

Die Handwerkskam m ern sind ferner befugt, V eranstaltungen zur 
Förderung dor gewerblichen, technischen und sittlichen Ausbildung 
der M eister, Gesellen und Lehrlinge zu treffen, sowie Fachschulen zu 
errichten und zu un terstü tzen. E s is t w eiter bestim m t, daß die 
Innungen und Innungsausschüsse verpflichtet sind, den von den Hand
werkskammern innerhalb ihrer Zuständigkeit erlassenen Anordnungen 
Folge zu leisten. Also auch hier obrigkeitliche Befugnisse!

M i tg l io d  der Kammer sind n icht alle Handw erker, sondern nur 
eine gewisse Anzahl gew ählter V ertreter. D er Bezirk der H andw erks
kammer wird für jeden Fall besonders bestim m t.

Das aktive W ahlrech t s teh t den H andw erkerinnungen sowie den 
Ge werbovereinen und sonstigen Vereinen zu, die die Förderung der 
gewerblichen In teressen des Handwerks verfolgen und m indestens zur 
Hälfte aus H andw erkern bestehon. W ählbar sind alle H andw erks
m eister, die die Befugnis zur Anloitung von Lehrlingen haben. Auch 
den Handwerkskam m ern s teh t volle Selbstverw altung zu. Ih re Kosten 
werden von den Gemeinden oder weiteren Kommunalverbändon ihres 
Bezirks getragen. Diese können die K osten auf die beteiligten H and
w erker umlegen. Die Staatsaufsicht wird in Preußen gewöhnlich vom 
Regierungspräsidenten ausgeübt. E h r e n g e r i c h t s b a r k e i t  s teh t der 
Handwerkskam m er nicht zu.

4. A n w a l ts k a m m e r n .  W ährend durch die bisher erö rterten  
Kammern drei große, sogen. E rw erbsstände organisiert sind, komme 
ich je tz t  zu drei S tänden, die nicht in e rs te r Linie dem Erwerbs- 
zwocke dienen und welche von ihren Angehörigen eine besondere 
wissenschaftliche Vorbildung verlangen. E s sind dies die S tände der 
Rechtsanwälte, A erzte und Apothokor.

Die R e c h t s a n w ä l t e  sind, wie die Handwerker, durch R e ic h s -  
g o s e t z  zu einer Berufskam m er zusammengeschlossen. Die A n w a l t s 
k a m m e rn  bestehen seit dem 1. Oktober 1879 und sind durch das 
Reichsgesetz vom 1. Ju li 1878 geregelt. Ih re  A u f g a b e n  sind:

1. die A ufsicht über die den M itgliedern der Kamm er obliegenden 
Pflichten zu üben und die ehrengerichtliche S trafgew alt zu handhaben;

2. S treitigkeiten  un ter den Klitgliedern auf A ntrag  zu verm itte ln ;
3. S treitigkeiten  aus dem A uftragsvorhältnis zwischen einem Mit- 

gliede der Kammer und dem A uftraggeber auf A n trag  des letzteren 
zu verm itteln;

4. G utachten an die L andes-Justizverw altung und an die Gerichte 
zu erstatten .

M i tg l i e d  dor Anwaltskam m er sind säm tliche R echtsanw älte des 
Bezirkes. Der Bezirk dor Anwaltskam m er fällt m it dem dos Ober
landesgerichts zusammen. Dio Anwaltskam m eru führen ihre laufende 
V erw altung durch den V orstand. Die von den einzelnen M itgliedern 
zu entrichtenden B eiträge werden von ihr selbst bestim m t; doch 
können sie nicht, wie bei den Handels- und Landwirtschaftskam m ern, 
zwangsweise beigetrieben werden. E in M itglied, das seiner B eitrags
pflicht nicht genügt, kann aber im ehrengerichtlichen W ege belangt 
werden. Die S taatsaufsicht wird vom Präsidenten des Oberlandes
gerichts ausgeübt.

Den Anwaltskam morn steh t eine E h r e n g e r i c h t s b a r k e i t  über 
ihre M itglieder zu. E in bestim m ter Ehrenkodex is t n icht aufgestellt.

Es heiß t vielm ehr einfach im § 62 dor Rechtsanw altsordnuug: „Ein 
Rechtsanwalt, der die ihm obliegenden Pflichten verlotzt, ha t dio 
ehrengerichtliche B estrafung verw irkt.“ W orin  die Pflichten des 
R echtsanwaltes bestehen, sag t § 28: „Der Rechtsanw alt is t vor-

; pflichtet, seine B erufstä tigkeit gewissenhaft auszuüben und durch soin 
V erhalten in A usübung des Berufes sowie außerhalb des Berufos sich 
der A chtung würdig zu zeigen, wie sein Boruf es erfordert.“ Die 
ehrengerichtlichen Strafen sind W arnung, Verweis, Geldstrafe bis zu 
3000 M., Ausschließung aus dor R echtsanwaltschaft. Das E hrengericht

| besteh t aus fünf M itgliedern des Vorstandes. In  zw eiter Instanz w irk t 
der Ehrengerichtshof beim R eichsgericht in Leipzig, der aus dem 
Reichsgerichtspräsidonten, drei anderen M itgliedern des Reichsgerichts 
und drei Rechtsanwälten beim R eichsgericht besteht. In  dem V er
fahren w irkt die S taatsanw altschaft beim Oborlandesgericht und die 
beim R eichsgericht m it. Durch die R echtsprechung der Ehrengerichte 
sind die Pflichten der R echtsanw älte im Laufe der Z eit im einzelnen 
festgelegt worden. Die Entscheidungen des Ehrengerichtshofes in 
Leipzig werden zum größten Teil abgedruckt und so sämtlichon 
R echtsanw älten und allen übrigen, die es angeht, bekannt gemacht.

5. A e r z te k a m m e r n .  Die p r e u ß i s c h e n  A e r z t e k a m m e r n  
beruhen auf einer königlichen V erordnung vom Jah re  1887 und sind 
durch das Gesetz vom 25. November 1899 weiter ausgebildet. Ih r  
Z w e c k  is t  W ahrung der ärztlichen Berufs- und Standesinteresson 
und E rö rterung  aller Angelegenheiten dor öffentlichen G esundheits
pflege, ferner A usübung der E h r e n g e r i c h t s b a r k e i t .  Sie bestehen

: in der Regel für den Bezirk einer Provinz. M itglied der Kam mer is t 
nicht jeder A rzt, vielmehr werden die M itglieder der Kammer von 
den A erzten des Bezirks gewählt. W ählbar sind ebenfalls nur A erzte, 
Die V erw altung wird von einem V orstande und von der Kasse der 
A erztekam m er goführt.

Die Aerztekam m ern üben eine E h r e n g e r i c h t s b a r k e i t  aus, 
ähnlich der der Anwaltskam mern. Es is t jedoch ein A usschluß aus 
dem A erztestande nicht vorgesehen, weil dies nach den Bestim m ungen 
der R e ic h s - G e w e r b e o r d n u n g  unzulässig ist. Das E hrengericht 
besteh t aus vier M itgliedern der A erztekam m er und einem R ichter. 
In höherer Instanz entscheidet ein Ehrengerichtshof in Berlin, dor 
aus dem D irek tor dor M edizinalabteilung dos K ultusm inisterium s als 
V orsitzenden und sechs Aorzten besteh t. Die T ätigkeit der S taa ts 
anwaltschaft wird von einem Kommissar des Oberpräsidenten ausgeübt.

6. A p o th e k e r k a m m e r n .  Die A p o th e k e r k a m m e r n  beruhen 
auf der königlichon Verordnung vom 2. F ebruar 1901. Ih r Z w e c k  
is t E rö rte rung  aller Fragen und Angelegenheiten, welche den A po
thekerberuf und die Arznei Versorgung betroffen, oder auf die W ah r
nehmung und V ertre tu ng  dor Standesinteressen der A potheker ge
rich te t sind. Sie werden für den Bezirk einer Provinz eingerichtet. 
M itglieder der Apothekerkam m ern sind gew ählte V ertre te r; das aktive 
W ahlrech t s teh t den Apothekern dos Bezirkes zu. Die V erw altung 
is t ähnlich der der Aerztekam m ern, die S taatsaufsicht wird vom Ober
präsidenten ausgeübt. E ine E h r e n g e r i c h t s b a r k e i t  s teh t den Apo
thekerkam m ern nicht zu, oder doch nur in begrenztem  Maßo. Nach 
§ 4 der genannten V erordnung is t Apothekern, welche die Pflichten 
ihres Berufes in erheblicher W eise oder w iederholt verletzen, oder 
sich durch ih r V erhalten der A chtung, welche ih r B eruf erfordert, 
unw ürdig gezeigt haben, durch Beschluß des V orstandes der A po
thekerkam m ern das W ahlrech t und die W ählbarkeit dauernd oder auf 
Z eit zu entziehen. Gegen einen derartigen Beschluß s teh t dem B e
troffenen die Beschwerde an den M inister der M edizinalangelegen- 
hoiton zu.

7. A n d e r e  B o r u f s k a m m o r n .  Eine Anzahl a n d o r o r  B o ru f s -  
s t ä n d o  s treb t die E inrichtung einer Standesorganisation an, z .B . dio 
T ierärzte, Journalisten  und Privatbeam ten. F erner un terlieg t zurzeit 
ein G esetzentw urf, betreffend die Arbeitskam m ern, der Prüfung der 
gesetzgebenden Körperschaften. D iese A rbeitskam m ern (nicht A r
beiterkam m ern) sollen aber nicht den Zweck haben, eine Standosver-

| tre tung  der A rbeiter einzuführen, vielm ehr sollen sie nur dazu berufen 
sein, gewisse gemeinsame Angelegenheiten der A rbeiter und Arbeit-

i geber paritätisch zu regeln. (Fortsetzung folgt)

Das Strohdach
(Aus den stenographischen Berichten des Hauses der Abgeordneten. 55. Sitzung. Mittwoch, den 17. März 1909. Etat der Bauverwaltung)

Dr. Yarenhorst, Abgeordneter (freikons.): Meine H erren, un te r dem 
15. Ju li 1907 ist, wie Ihnen allen ja  bekannt ist, die Sie daran m it
gearbeitet haben, das Gesetz gegen die V erunstaltung von Ortschaften 
und landschaftlich hervorragenden Gegenden erlassen worden, das 
sogenannte V erunslaltungsgesetz oder, wie man in  Süddeutschland 
und den m itteldeutschen Staaten, nam entlich in den thüringischen 
Staaten, die uns das Gesetz nachgem acht haben, m it R echt gesag t 
ha t: das sogenannte Verschandelungsgesetz. (H eiterkeit.) Dieses Ge
setz h a t in  Kreisen, in denen man Heimatpflege liebt und übt, so 
z. B. bei dem Bunde für H eim atschutz, bei dem V erein für ländliche 
W ohlfahrts- und Heimatpflege, erheblichen A nklang gefunden, is t viel
fach auch bereits praktisch zu r Anwendung gelangt. So will ich hervor
heben, daß man bei uns in Hannover, in der Lüneburger Heide, gerade 
im H erzen derselben, in der Gegend, die dem Herrn M inister aus 
seinem früheren W irkungskreise in A ltona bekannt ist, V eranlassung

genommen hat, auf Grund dieses Gesetzes ein gewisses Heidegebiot, 
den sogenannten W ilseder B erg — es is t  eine der größten Erhebungen 
in der norddeutschen Tiofebeno — auszuscheidon, und daß mau auf 
Grund des § 1  des sogenannten V erschandelungs-oder V erunstaltungs
gesetzes Bestim m ungen erlassen hat, welche verbieten, daß auf diesem 
W ilseder B erg Gebäude errich te t werden, dam it nicht diese schöne 
Gegend m it S teinbaukasten ve run sta lte t oder verkle istert wird.

Der H err M inister ha t auch in dankensw erter W eise durch einen 
Erlaß vom 14. A ugust 1908 darauf hingewiesen, daß dieses V erunstal
tungsgesetz auch gegen die g e m u s t e r t e n  Z e m e n t z i e g e l d ä c h e r  
Anwendung finden kann. W er einmal Gelegenheit gehabt hat, diese 
Zem entziegeldächer zu sehen — ich überreiche hier eine Abbildung 
von diesen neuen Errungenschaften dor B aukunst —, der wird m it 
m ir darüber in Uebereinstim m ung sein, daß sie in hervorragendem  Maße 
geeignet sind, jedes Landschaftsbild zu verunschönen und den Cha
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rak ter einer solchen schönen Gegond horabzudrücken. (Sohr richtig!) 
Deshalb sind wir dem H errn  M inister ganz außerordentlich dankbar 
dafür, daß er diesen E rlaß ha t ergehen lassen, und ich nehme gern 
Veranlassung, nicht nur namens m einer Partei, sondern auch namens 
vieler M itglieder anderer Parteien  des Hauses, die mich dazu er
m ächtigt haben, dem H errn  M inister den Dank auszusprechen. Ich 
bin auch erm ächtigt seitens der vorhin von m ir genannten V ereinigung 
für Heim atschutz, wTelche unter der bewährten Führung und Leitung 
ihres Geschäftsführers, des H errn  F ritz  Koch in Meiningen, eine um 
fangreiche und vielseitige T ätigkeit entfaltet, wie auch seitens des 
Veroins für ländliche W ohlfahrts- und Heimatpflege un ter seinem 
rührigen und verdienstvollen G eschäftsführer Professor Sohnrey, dem 
H errn M inister hier Dank auszusprechen für diesen Erlaß, der in 
hervorragendem Maße dazu beitragen wird, daß uns der ländliche und 
landschaftliche C harakter unserer Gegenden erhalten bleibt.

Daß dieser E rlaß Anklang gefunden ha t und daß er dringend no t
wendig war, geh t auch daraus hervor, daß er in vielen anderen Staaten 
nachgeahm t worden ist. So haben z. B. Sachsen-Coburg, Sachsen- 
W eim ar, Sachsen-Anhalt und auch einige w ürttem bergische Oberämter 
ähnliche E rlasse ergehen lassen, und es werden, sow eit m ir bekannt 
ist, auch noch andere süddeutsche S taaten  diesem guten  Beispiel folgen.

A uch die P resse ha t ohne Unterschied ih rer Parteistellung und 
ohne U nterschied in sonstiger R ichtung fast einhellig diesen Erlaß 
besonders hervorgehoben, sich seiner angenommen und sich einheit
lich auf _ den Boden desselben gestellt. Ich  will nu r anführen die 
„Germ ania“ , die „K reuzzeitung“ , die „B erliner V olkszeitung“ , auch 
einige süd- und m itteldeutsche B lä tter wie die „Leiziger Nachrichten“ , 
den „D resdner Anzeiger“ u. dgl. mohr.

Nun liogt m ir aber noch eins am Herzon, was m it dieser Sacho 
besonders nahe zusam monhängt, das sind nämlich unsoro S t r o h -  
d ä c h o r ,  dio Strohdächer, wie wir sie bei uns in Niodersachsen, 
also im Holsteinischen, vor allem in der Nähe von Ham burg haben, 
wie wir sie in der Provinz Hannover und in W estfalen vorfinden, wie 
der H err Kollege Sielerm ann m ir z. B. bestätigen w ird, der einen 
westfälischen W ahlkreis in der Nähe m einer H eim at v e rtritt. Also 
in Hannover, W estfalen, H olstein usw., wie ich hervorhob, sind S troh
dächer gang und gäbe. Und wie die niedersächsische Bevölkerung 
an alten E inrichtungen, S itten  und Gebräuchen m it bekannter F estig 
keit, Z ähigkeit und erfreulicher Liebe hängt, so lieben unsere nieder
sächsischen Landlouto die Strohdächer. Sie haben auch großo prak
tische B edeutung. Sie haben erstens einmal den großen Vorzug, daß 
nicht, wie es bei den Zement- und Ziegeldächern der Fall ist. der 
M örtel enternden Ziegeln abbrückelt. sich m it dem auf dem Boden 
liegenden S troh verm ischt, schließlich n icht selten die Dreschmaschine 
in Unordnung bringt und M aterialschäden an rich tet oder das S troh 
m inderw ertig m acht, sie haben auch den großen Vorzug, daß sie im 
Sommor das Haus kühlen und im W in ter erwärmen, was nicht nur für den 
Landm ann selbst, sondern auch für sein V ieh von besonderer B edeutung 
ist, was ich nach der volkswirtschaftlichen Seite hin hervorheben muß.

Nun is t man gegen die S trohdächer ins Feld gezogen; man hat 
es aus feuerpolizeilichen Gründen getan  und vielleicht tun  müssen. 
A ber jeder, der an diosen niedersächsischen E inrichtungen Freude ha t 
und an ihnen festhält, ha t es sehr bedauert, und wir Hannoveraner 
und W estfalen, dio wir uns in dioser Sache eins fühlen, haben es be
sonders bedauert.

Deshalb möchte ich den H errn M inister bitten, sich dieses lieben 
alten Strohdachos w ieder anzunehmen. Ich möchte ihn besonders

| je tz t  b itten , das zu tun, da sich in neuerer Z eit herausgestellt hat, 
daß dieso S trohdächer auch in feuersicherer W eiso hergeste llt werden 
können. So ha t man vor kurzem  im Holsteinischen und auch in 
meinem W ahlkreise — in meinem Reichstagsw ahlkreise — in der 
M alerkolonie W orpsw ede bei Brem en U ntersuchungen m it derartigen 
Dächern angestellt, und es h a t sich ergeben, daß auch Stroh- und 
Schilfdächer sich durchaus feuersicher herstellen lassen.

Deshalb b itte  ich den H errn  M inister dringend, sich dieser S troh
dächer anzunehmen und dafür Sorge zu tragen, daß sie w ieder ein
geführt und zugelassen werden, dam it wir in Niodersachsen unser 
altes liebes Strohdach behalten, und dam it wir nicht schließlich der- 

! artig  verunsta lte te  D ächer vor uns sehen, gegen die der H err M inister 
m it seinem Erlaß vom 14. A ugust 1908 zu Felde gezogen ist. (Bravo! 
bei don Freikonservativen.) Meine H erren, wir wissen allo, was es 
heißt, wenn man ein schlechtes und häßliches Dach an einem Hause 
s ieh t; das schönste H aus wird durch solch unschönes Dach verun
stalte t. (Sehr richtig!) Meine Herren, wenn man eine schöne Dame 
sieht m it schlankem W uchs, m it schönen, hübschen Gesichtszügen — 
ja, nun werden Sie aufmerksam! (Große H eiterkeit.) — dann freuen 
w ir uns; so ein liebliches D am engesicht sehen wir alle gern. W enn 
aber die Dame einen großen H u t trä g t,  ein W agenrad, wie es die 
Dam en je tz t  tragen, ein Rad m it Gänse- und Hühnerfedern u. dgl., 
dann is t für mich, der ich ein Freund der N atur bin, alles Schöne an 
dem lieblichen Fräulein geschwunden. (Zustimmung. — Große an
haltende H eiterkeit.) Dann sehe ich m ir die Dame n ich t w eiter an, 
sondern wende mich ab, und aus Ih re r  Zustim m ungserklärung sehe 
ich, daß bei Ihnen dasselbe der Fall ist. So wie unsere Damen sich 
n icht durch solche H üte verunstalten dürfen, so dürfen unsore H äuser 
n icht durch soleho glasierten Dächer verunschönt worden (Zustimmung.) 
Ich darf den H errn M inister b itten , m ir eine zusagende E rk lärung zu 
geben. Dann wird er des Dankes der ganzen niedersächsischen B e
völkerung sicher sein und seinerseits dazu beitragen, daß der Satz, 
der manches stolze Bauernhaus bei uns schm ückt, w ahr bleibt:

..So lange noch die Eichon wachsen,
In  alter P rach t um Hof und Haus,
So lange s tirb t in N iedersachsen
Die alte Stam m esart n icht aus.“ (Lebhaftes Bravo.)

v. l i re lte n b a c li ,  M inister dor öffentlichen A rbeiten: Meine Herren, 
der H err Abgeordneto V arenhorst ha t seinem W unsche eine so liebens
würdige Em pfehlung gegeben, daß ich ganz kurz darauf envidern möchte.

Die Forderung, daß au die Stelle des Strohdaches das feste Dach 
tre ten  sollte, entsprang ja  rein praktischen Erw ägungen, Erw ägungen 
der Feuersicherheit. Ich verstehe H errn Abgeordneten V arenhorst 
vollkommen und habe viel Sym pathie m it seinen Ausführungen. D er 
H err V orredner ha t sich aus Gründen des H eim atschutzes und wiederum 
auch aus praktischen Erw ägungen für die weiche Bedachung erwärm t. 
M ir scheint die ganze F rage dadurch in ein anderes Stadium  ge
kommen zu sein, daß neuerdings ein praktischer L andw irt ein neues 
Im prägnierungsverfahren erfunden hat. E s muß abgew artet werden, 
ob dieses Verfahren für weiche Bedachung sich in der T a t als zweck
m äßig erweist, insbesondere, wie häufig die weiche Bedachung auch 
nach der Im prägnierung einer E rneuerung bedarf, wie oft die Im 
prägnierung w iederholt werden muß. Ich glaube, man wird diese E r
fahrungen abwarten müssen, um zu den W ünschen des A bgeordneten 

; V arenhorst, deren Gründe m ir durchaus einleuchten, endgültig^ S tellung 
I zu nehmen. E . J .  S i e d l e r

Staatsbeamte als Schiedsrichter
(Aus den stenographischen Berichten des Hauses dor Abgeordneten. 55. Sitzung. Mittwoch, den 17. März 1909. Bauetat)

Dr. F iißb end er, Abgeordneter (Zentr.): Meine H erren, die S taa ts 
bauverwaltung erled ig t ihre S treitigk eiten  m it den Gewerbetreibenden 
und Unternehm ern, welche für sie B auten ausführen, durch Schieds
gerichte. Dagegen is t an und für sich nichts zu erinnern, denn es is t 
immer anzunohmen, daß ein Sachverständigengericht, aus Fachleuten 
zusam m engesetzt, leichter und schneller das Richtige trifft, als das 
ordentliche Gericht, wenn es sich um rein technische S treitigkeiten  
handelt; denn gerade bei technischen verwickelten B austreitigkeiten 
dauern Prozesse vor den ordentlichon Gerichten erfahrungsgem äß nicht 
selten mehrere Jahre.

E s h a t sich bei den Behördon der B rauch eingebürgert, daß sie 
den ihrerseits zu ernennenden Schiedsrichter ihrem  Beam tenkörper , 
entnehm en. Gewöhnlich sind nun gerade dio höheren Techniker, zum 
Boispiel bei der Staatsbahnverw altung, m it A rbeiten überhäuft, und 
für sie is t es kein Vergnügen, auch noch m it einem odor m ehreren 
Schiedsgerichten be trau t zu werden, denn die dam it verbundene A rbeit 
is t  cino sehr erhebliche. Die höheren Technikor sind n icht in  der 
Lage, dio Schiedsgeschäfto in ihren D ienststunden zu erledigen. Sie 
müssen dio Frei- und Erholungsstunden, die ihnen bleiben, zu Hilfe 
nehmen.

E s is t allgem einer U sus, daß die Schiedsrichter für ihre Be
mühungen selbst die Kosten festsetzen. Gewöhnlich nehmen höhere 
Techniker die Sätze dor Gebührenordnung des Verbandes deutscher 
A rchitekten- und lngenieurvereine von 1901, die für die V eran t
w ortlichkeit der schiedsrichterlichen T ätigkeit wohl n icht zu hoch be
messen sein dürften. N ur den Beam ten der S taatsbauverw altung is t

das verw ehrt. Durch den M inisterialerlaß vom 9. J u li  1888, M inisterial
b la tt für die innere V erw altung, Seite 127, und vom 12. Januar 1893, 
M inisterialblatt für die innere Verw altung, Seite 129, werden den Beamten, 
sobald sie als Schiedsrichter zu fungieren haben — und sie werden 
m eistenteils einfach dazu bestim m t — , für ihre Reisen als Schieds
rich te r die Sätze vorgeschrieben, die sie berechnen dürfen. F ü r die 
aufgewendete Z eit erhalten sie Uborhaupt keine V ergütung.

Jedes G ericht würde den Beam ten als Schiedsrichtern R echt 
geben, sobald sie eine angemessene Bezahlung für ihre M ühe und Z eit 
im Prozeßwege beanspruchen würden. Leider is t  ein solcher S chritt 
für die Beam ten der S taatsbauverw altung m it Unannehm lichkeiten 
verknüpft, m indestens m it W eiterungen, so daß sich allo scheuen, im 
Prozeßwege die G ültigkeit dieser M inistorialerlasso anzufechten.

Ich möchte nun den H errn M inister bitten, diese E rlasse auf
zuheben und es künftighin allen Schiedsrichtern, auch den Beam ten, 
zu überlassen, die K osten für- ihre M ühewaltung selbst zu berechnen,

I ohne an einen im voraus bestim m ten Satz gebunden zu sein m it der 
| Maßgabe, daß von der in vorstehender W eise berechneten Summe der 

B etrag  des Gehaltes für die Zeit, in welcher dor Beamto für das 
Schiedsgericht tä tig  is t, zugunsten der S taatskasse in Abzug ge
bracht wird. E s lieg t das sogar im Interesse der S taatsverw altung, da 
ja  die K osten des Schiedsverfahrens von den Parte ien  getragen werden.

A uf eine weitere Sache m öchte ich noch aufmerksam machen. 
D er Schiedsrichter soll Uber den Parteien  stehen. E r  is t beiden 
Parteien  gegenüber verpflichtet, den S tre it zu schlichten. Keine 
Partei ha t das R echt, ihm irgendwelche Vorschriften zu machen. Auch
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eine K ritik  der schiedsrichterlichen T ätigke it erscheint nicht unbe
denklich und jed er S ch ritt von seiten der Behörden, der einen Be
am ten, der als Schiedsrichter fungiert, in  Gewissenskonflikte versetzen 
könnte, muß vermieden werden. In  dieser Beziehung scheint ein E r
laß des H errn  M inisters sich nicht die nötige Reserve aufzuerlegen. 
D er Sachverhalt is t  folgender:

Die Bauverw altung is t unter dem je tz t  geltenden Bürgerlichen 
R echt zur E insicht gokommon, daß ihre Vertragsbedingungen, die sich 
un te r dem alten R echt vor 1900 bew ährt haben, n ich t in allen Fällen 
don Schutz vor Gegenansprüchen gewähren, den sio erw arte t hat. 
R echte und Pflichten sind bei fiskalischen B auverträgen so verteilt, 
daß der Fiskus für sich zunächst R echte in Anspruch zu nehmen 
pflegt und dem anderen Teile Pflichten auferlegt, die dieser nicht 
imm er erfüllen kann. Das is t menschlich verständlich. Die letzten  
Jah ro  haben für die Bauverw altung nun eino Reihe Schiedssprüche 
gezeitigt, die die B auverw altung offenbar nicht erw arte t hatte, und 
die sie überrascht haben. Die ßauverw altung is t  daher der F rage 
näher getroton, wie sio ihre Bedingungen zoitgomäß um zugestalten 
hat. M it dem E rlaß I I  b 13900/27 is t  Ende 1908 an die nachge- 
ordnoton Behörden ein Fragebogen geschickt worden, der bezweckt, 
M aterial für eine zeitgem äße U m gestaltung der allgemeinen V ertrags
bedingungen zu schaffen.

Hierboi is t leider in eino K ritik  von Schiedssprüchen im allge
meinen eingetreton und sind solche dirokt als Fehlsprücho bezeichnet 
worden, oder aber die B egründung, welche die nicht ju ris tisch  ge
bildeten Techniker ihren Sprüchen m it auf den W eg  gegeben haben, 
als n icht zutreffend k ritis ie rt worden. Nun is t mir, n icht aus Be- 
am tenkreisen, sondorn aus industriellen Kreisen m itgeteilt worden, 
daß infolge dieser Maßnahmen eine große Unsicherheit bei solchen 
Schiedsrichtern eingetroten sei, dio gleichzeitig Beam te im Dienst 
sind und als solche ihr Schiedsrichteram t ausüben. E s wäre dioso 
Unruhe eingetreten dadurch, daß man glaubt, sich bei eventuellen zu
künftigen Sprüchen wiederum einer derartigen K ritik  auszusetzen. Es 
is t  m ir gesag t worden, daß infolgedessen das A m t eines Obmannes 
unverhältnism äßig oft, wo eino P arte i von einem Beam ten vertreten  
wird, in Funktion tre te , jedenfalls in viel größerem  Maße, als es früher 
und sonst der Fall gewesen soi.

Nun is t aber das Schiedsrichteram t ein V ertrauensam t, welches 
absichtlich hervorragenderen Fachleuten übertragen wird, die nach 
Pflicht und Gewissen und nicht nach dem Buchstaben entscheiden 
sollen. Das Schiedsurteil ha t den W ert eines oberlandesgerichtliehon 
U rteils. E s is t  nur aus formollon Gründen anfechtbar. D er Schieds
rich ter selbst trä g t nach dem Gesetze die gleiche V erantw ortung wie 
der R ichter. Das Gesetz bedroht m it Zuchthaus den Schiedsrichter, 
welcher Geschenke oder andero V orteile fordort, annimmt, oder sich 
versprechen läßt, um eine Rechtssache zugunsten oder zum Nachteil 
eines B eteilig ten zu leiten oder zu entscheiden. Das Gesotz bedroht 
ferner m it Zuchthaus den Schiedsrichter, wolcher sich bei der Leitung 
oder E ntscheidung einer R echtssache vorsätzlich zugunsten oder zum 
Nachteil einor P arte i einer Beugung des R echtes schuldig macht. 
Diese Strafandrohungen genügen auch für Beamto. um ihnen dio Ver
antw ortlichkeit, dio m it der Uebornnhme eines Schiedsamtos verknüpft 
sind, vor Augen zu halten. Jed e  w eitere Belehrung, die sich auch 
in die Form  einor K ritik  früherer Schiedssprüche kleiden läßt, über
haupt jed e K ritik  von V orgesetzten , die einer unangebrachten Be
lehrung gleich zu achten ist, is t zum m indesten überflüssig. Gerade, 
weil die Schiedsgerichte weder an die V orschriften des m ateriellen 
R echtes noch an die des P rozeßrechtes gebunden sind, soll man sich 
auch behördlicherseits hüten, gewisse Normen an deren Stelle durch

K ritik  und Belehrung schaffen zu wollen. Der Schiedsrichter is t nur 
seinem Gewissen Rechenschaft schuldig. Man soll es also vermeiden, 
ihn durch unangebrachte, nachträgliche K ritiken in einen Gewissens
konflikt zu versetzen.

E s is t  zu besorgen, daß durch ein derartiges Vorgehen von vorn
herein eine Befangenheit erzougt wird, welche ganz naturgemäß^ von 
dem ungünstigsten Einflüsse auf dio unumgänglich notwendige schieds
richterliche O bjektivität ist. W enn das Anbieten von V orteilen und 
Geschenken an R ichter und Schiedsrichter unter S trafe g este llt ist, 
so kann um gekehrt eine mißliebige K ritik  bei den davon betroffenen 
Schiedsrichtern sehr leicht zu der Anschauung führen, daß man durch 
Außerachtlassung oiner em pfangenen B elehrung einen Nachteil zu ge
wärtigen habe. Dadurch wird notwendigerweise die U nbefangenheit 
ge trüb t, wenigstens gefährdet.

Ich  möchte den H errn  M inister b itten , in eine Revision des in 
Rede stehenden Erlasses ein tre ten  zu wollen, und ich wäre dem H errn 
M inister sehr dankbar, wenn er in  der Lage wäre, eine E rk lärung abzu
geben, welche die erwähnte Unruhe zu beheben geeignet wäre. (Beifall.)

v . B ro itonbnc li, M inister der öffentlichen Arbeiten: Meino Herren, 
es is t  mir leider nicht möglich gewesen, den A usführungen des Herrn 
V orredners zu folgen. Ich habe nur B ruchstücke seiner Ausführungen 
verstehen können und bitte, m ir n icht zu verübeln, wenn ich vorweg 
bemerke, daß meine A ntw ort dem entsprechend unvollständig ausfallen 
muß. Sow eit ich den Eingang der Rede verstanden habe, hat der H err 
V orredner auf die M itwirkung der S taatsbaubeam ten bei den Schieds
gerichten hingewiesen und betont, daß die S taatsbeam ten für diese 
M itw irkung nicht hinreichend entschädigt würden, daß sie n icht in 
der Lage wären, zu liquidieren wie jed er andere, der als Schiedsrichter 
m itw irkt. Das trifft im wesentlichen zu. Die S taatsbaubeam ten, 
welche von dem F iskus in das Schiedsgericht en tsandt worden, haben 
nur ihre Reisekosten und T agegelder zu beanspruchen. Ich gebe zu, 
daß angesichts der sehr großen Arbeiten, die ihnen durch dio M it
w irkung beim Schiedsgericht zugem utet werden, es billig wäre, eine 
w eitere Entschädigung für diese M itwirkung zu gowähren, und 
schweben dieserhalb bereits Verhandlungen im Bereich der S taatsbau
verw altung wie der Staatseisenbahnverw altung. W as aber dio T ätig 
k e it meiner Beam ten als Schiedsrichter D ritte r und die V ergütung 
hierfür angeht, so muß ich darauf hinweisen, daß ein großer U nter
schied besteh t zwischen einem Schiedsrichter, der S taatsbeam ter ist, 
und eine festgegründete Stellung als solcher hat, und einem Schieds
richter, der einem ändern Berufszweige angehört und in der Abgabe 
von Gutachten einen Teil seiner geschäftlichen T ätigke it erblickt. 
Der S taatsbeam te muß aus diesen Erw ägungen heraus bei der von 
der Vorgesetzten Dienstbehörde erfolgenden F eststellung  geringer 
en tschädigt werden wie jed er andere Schiedsrichter. Da es sich um 
eine grundsätzliche F rage handelt, werde ich mich vor Abschluß der 
zu rzeit schwebenden Erw ägungen m it dem H errn F inanzm inister zu 
benehmen haben.

W as den m ateriellen Inhalt der Schiodsspriicho botrifft, so haben . 
wir in der T a t seit Jah ren  die E rfahrung machen müssen, daß viel
fach Fehlsprücho vorliegen. Diese K ritik  kann uns nicht verübelt 
werden, denn selbst der höchste G erichtshof im Reiche muß es sich 
gefallen lassen, wenn seine Entscheidungen angegriffen werden. W ir 
glauben aber, daß die vorgekommenen weniger zutreffenden E n t
scheidungen im wesentlichen auf der ungenügenden Zusam m ensetzung 
der Schiedsgerichte beruhen. Nach dieser R ichtung schweben eben
falls je tz t  eingehende Erhebungen und Erw ägungen, wie den M ißständen 
zweckmäßigerweise abzuholfen sein möchte. Ich werde über den Abschluß 
dieser E rw ägungen gelegentlich M itteilung machen. E. J .  S i e d lo r

Ziegelrohbau
(Aus eien stenographischen Berichten des Hauses der Abgeordneten.

G lem sa, A bgeordneter (Zentr.): Meino Herren, der H err Abge
ordnete K indler ha t schon eine F rage berührt, allerdings n icht in dem 
Maße, wie ich es gern gew ünscht hä tte . Deswegen will ich auf diese 
F rage je tz t  noch näher eingehen. E s betrifft die m i ß l i c h e  L a g e  
d e r  K u n s t z i e g e l f a b r i k a n t o n ,  welche sich bekanntlich vor einigen 
W ochen an dieses Hohe Haus m it d e r P o t i t i o n  gew andt haben, daß 
dio Königliche S taatsreg ierung bei ihren öffentlichen B auten doch 
mehr als bisher B acksteinarchitektur anwenden möchte. Ich  m öchte 
dazu einige Ergänzungen machen.

Als wir in den 70er und 80er Jah ren  m ehr V erständnis für die 
m itte lalterliche Bauweise bekamen, begeistorte sich alles naturgem äß 
auch für den Backsteinrohbau. E s is t  daher in  dieser Z eit eine 
ziemlich bedeutende Industrie auf diesem Gebiete entstanden, die sich 
zu einer großen Vollkom m enheit entw ickelt und in den letzten  Jah ren  
auch einen ziemlichen E xport nach dem Auslande gehabt hat. Diese 
Industrie  lieg t infolge der heutigen Z eitström ung in der A rch itektur, 
welche don Putzbau begünstigt, ziemlich darnieder, und es wäre im 
Interesse der gesam ten B aukunst nur zu bedauern, wollte man der 
mißlichen Lage dieses so wichtigen Industriezw eiges n icht die ver
diente Beachtung schenken.

Meine H erren, wir leben heute in der Z eit einer allgemeinen 
Finanznot, und sowohl in diesem Hohen Hause wie auch im Reichs
tage is t  w iederholt darauf hingewiesen worden, daß man sich davor 
hüten solle, die öffentlichen B auten so luxuriös zu gestalten, wie

55. Sitzung. Mittwoch, den 17. März 1909. Etat der Bauverwaltung)
dies in le tz ter Z eit an verschiedenen Orten geschehen ist. Aus 
meiner eigenen E rfahrung kann ich auf verschiedene derartige Bauten 
verweisen, die in ih rer äußeren A usgesta ltung über das Bedürfnis 
hinausgegangen sind. Man ha t z. B. der jetzigen Z eitstrüm ung 
folgend, w iederholt das B arnrk  bevorzugt und dabei in reichlichem 

; Maße Sandsteinverblendung in Anwendung gebracht. Sandsteinver
blendung is t  an sich sehr teuer. Bei m onumentalen B auten kann sie 
selbstverständlich n icht imm er außer F rage kom men; wenn aber 

j dieses M aterial in eine Gegend geschafft werden soll, die von der 
| U rsprungsstelle  w eit en tfern t liegt, dann verteuern  sich die K osten 

ganz erhoblich. Noch erheblicher verteuern sio sich, wenn bei dieser 
' Bauweise ein S til bevorzugt wird, der sich in überm äßig üppigen 
| Form en bewegt, wie z. B. das Barock. , Man m üßte bei solchen 
! B auten doch in der Regel m ehr R ücksich t auf einfachere Bauformen 
1 nehmen, was sich auch ganz g u t bew erkstelligen läßt, ohne daß da

durch ästhetische Forderungen zu leiden hätten . Es ba t bereits eine 
diesbezügliche M inisterialverfügung vom 1. A ugust 1908 allgemeine 

j V erbreitung gefunden, die un ter anderen folgende B estim m ung ent- 
; h ä lt: „Es muß das B estreben sein, die staatlichen B auten so zu ge

stalten, daß sie für den Zweck, dem sie dienen sollen, nach jeder 
| R ichtung hin praktisch brauchbar sind, daß sie alle gesundheitlichen 
; Forderungen in bezug auf L icht, L uft und W ärm ehaltung erfüllen. 
’ Zugleich is t  bei W ah l der K onstruktionen und Baustoffe darauf be- 
i sonders B edacht zu nehmen, daß dem Bauwerk als Ganzes eine mög-
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liehst lauge Dauer gesichert wird und dio K osten seiner Instand
haltung in mäßigen Grenzen bleiben.“ W as den Putzbau anbotrifft. 
den man gegenw ärtig so sehr bevorzugt, so s te llt er sich allerdings 
etwas billiger als ein B ackstoinrohbau; aber seine U nterhaltungs
kosten werden m it der Z eit so hoch, daß sie bedeutend dio Noubau- 
kosten eines Rohbaues Übersteigen. Es kann nicht meine Aufgabe 
sein, mich hier in technische E inzelheiten zu verlieren; ich muß aber 
darauf hinweison, daß dieser Backstein der natürlichste B austein ist, 
der iü r unsere Gegend in B etrach t kommen kann, weil er aus 
unserem Grund und Boden hervorgegangen ist. W ir besitzen in 
N orddeutschland große Tonlager, und schon wegen Erschließung 
dieser Tonlagor, dio brach liegen m üßten, wäre es verfehlt, wenn 
man dieser Industrie n icht immer dio genügende Beachtung schenken 
wollte. F ü r  uns in Norddeutschland is t der Backstoinbau seit alters 
hör dio einzige Bauweiso, die eine A rt Hoim atsberechtigung besitzt, 
sie is t historisch festgelegt. Gerade auf märkischem Boden ha t diese 
Bauweise ihre grüßte Kunstepocho erlebt. Dio S tad t Berlin ha t sich 
dahor ein entschiedenes V erdienst um ganz Norddoutschland erworben, 
indem sie durch den Bau des M ärkischen Museums dieser heimischen 
Kunstepocho ein dauerndes Denkmal gese tz t hat, wodurch die Nachwelt 
und alle diejenigen, dio aus ganz Deutschland in Berlin zusammen
ström en, in die Lage gesetz t werden, die Erhabenheit und Solidität dieser 
Bauweise aus eigener Anschauung von Grund aus studieren zu können.

Es is t ferner noch erfreulich, daß dio S tad t Berlin in le tz ter 
Z eit diese K unst auch praktisch pflegt, indem sio diese märkische 
Stilrichtung, wie überhaupt den Backsteinbau bei ihren öflontlichen 
Bauton bovorzugt. Die Königliche S taatsreg ierung würde sich en t
schieden ein großes V erd ienst um jene schwer darniederliegende In- 
dustrio erwerben, wenn sie überall da, wo es angängig is t, bei der 
A ufführung öffentlicher Bauten diesen nordischen B acksteinstil mehr 
als bisher zur Anwendung bringen würde. Es würden dadurch, wie 
bereits gesagt, erhebliche K osten gespart werden, was ja  bei der all
gemeinen F inanznot durchaus koin Uebel wäre.

A ndererseits würde die Königliche Staatsreg ierung auch im 
Interesse der B aukunst hier vorbildlich wirken, da sie dazu beitragen 
wtlrdo, daß ein mehr oder woniger verdorbenor Zeitgeschmack all
mählich wieder in gesunde Bahnen gelenkt wird. Ich  b itte  daher '

den H errn  M inister, dieser Frage eine geneigte B eachtung schenken 
zu wollen. (Bravo!)

H in ckeld eyn , M inisterial- und Oberbaudirektor, W irkl. Geh. Rat, 
Regierungskom m issar: Daß die Vorliebe für den Ziegelrohbau in 
neuerer Z eit nachgelassen hat, trifft für den Privatbau durchaus zu. 
Die Staatsbauverw altung is t nach wie vor bestrebt, bei allen ihren 
B auten das einheimische Baum aterial zu bevorzugen. U eberall in der 
norddeutschen Tiefebene, wo gute Tonlagor sind, wird für S taa ts 
gebäude fast ausschließlich der Ziegelrohbau gewählt. Bei weitem 
die m eisten Kirchen, Schulen, Pfarrbauten, Verw altungsgebäude und 
B auten der Domänen werden dort in Ziegelrohbau ausgeführt, weil 
die S taatsverw altung die E rfahrung gom acht hat, daß diese Bauton 
am wenigsten R eparaturen erfordern. A ber nicht allein die m ehr 
oder woniger als N utzbauten anzusprechenden Gebäude wnrden iu 
Ziegelrohbau ausgeführt, sondern auch B auten von höherer archi
tektonischer Bodeutung. Ich gesta tte  m ir unter anderen hinzuweisen 
auf die B auten der Charité uud des Botanischen G artens in Berlin, 
auf dio Technische Hochschule in Danzig, die Regierungsgebäude iu 
S tettin , Gumbinnen und Allenstein, dio Polizeidirektionsgebäude in 
S te ttin  und Kiel und anderen mehr.

W enn dio S taatsbauverw altuug das einheimische Baum aterial 
pflegen und bevorzugen will, so darf sio n icht vergessen, daß eine 
Reihe von Provinzen in unserem  V aterlande ausgezeichnete natürliche 
B austeine hat, wie Sandsteine, K alksteine, Tuffe usw. Diese M ate; 
rialion müssen selbstverständlich neben den gebrannten Ziegeln als 
gleichw ertig verw endet werden. F erne r kom m t hinzu, daß der P u tz 
bau, der so viel verleum dete, auch gute E igenschaften hat, in erster 
Linie seine B illigkeit, in zw eiter Linie aber, nachdem es neuerdings 
gelungen ist, seine Fabrikation und die Technik seiner Verwendung 
erheblich zu vervollkommnen, auch seine gegen früher wesentlich 
verlängerte Dauer. Im  übrigen is t  in der Mark neben dem Ziegel
bau in früheren Jahrhunderten  auch der W e rts te in  in V erbindung 
m it Putzbau heimisch gewesen. Ich weise auf das Schloß und das 
Zeughaus in Berlin hin. A lle K onstruktionsteile sind da aus Saudstein 
und alle Flächen m it M örtel verputzt. Meine H erren, Sie können das 
V ertrauon haben, daß die Staatsbauverw altung nach wie vor den Ziegel
rohbau n ich t vernachlässigen wird. (Beifall.) E. J .  S i e d l e r

Vermischtes
Im V e ro in  f ü r  E i s o n b a h n k u n d e  hie lt H err Eiscnbalm-Bau- 

und B etriebsinspektor C la u s  einen V ortrag  über die E rw e ite ru n g  
und U m g esta ltu n g  des B alm hofs V ollw inkel u nd  soine E in w irk u n g  
a u f  den E ise n b ah n b e tr ieb . Der Bahnhof Vohwinkel, bis zu dem die 
Elberfeld und Barmen durchziehende Schwebebahn geführt ist, liegt 
im Zuge der Bahn von Düssoldorf nach Elberfeld-Barmen. Bei seiner 
Lage zwischen dem W upper- und Neandertalo bildet er den na tü r
lichen Anschluß für allo die Eisenbahnen, die diese beiden Täler ver
folgen. In  ihn ist auch die von dem hochgelegenen Solingen kom
mende Bahn eingeführt. Aus der großen Zahl der hier einmündenden, 
größtenteils sehr verkehrsreichen Eisenbahnlinien ergab sich auch ein 
großer Verkehr, der sich bis zum Jah re  1890 auf 99 Schnell- und 
Porsonenzüge sowie auf 70 G üterzüge geste igert hatte. E ine weitere 
Steigerung war zu erwarten, auch erschw erten die in verschiedenen 
Zeiten und unter anderen V erhältnissen entstandenen Anlagen eine 
planmäßige Betriebsführung erheblich. Deshalb wurde nach 1900 eine 
umfassende E rw eiterung und U m gestaltung der Anlagen beschlossen 
und in G'/s Jah ren  m it einem Kostenaufwande von 12,6 Millionen 
Mark ausgeführt. Im Personenverkehr ha tte  sich nam entlich der 
Uebelstand geltend gem acht, daß zwischen den großen Industrie
gebieten bei Elberfold-Barmen und Essen Schnell- und Personenzüge 
nicht durchgeführt werden konnten, und m it dem Steigen des V er
kehrs zwischen diesen w ichtigen Industriegebieten wurde es immer 
lästiger empfunden, daß ste ts  in Vohwinkel um gestiegen werden 
m ußte. Dieser Uebelstand is t durch entsprechende V erlegung und 
Anordnung des neuen Personenbahnhofs beseitig t und dabei auch 
allen Anforderungen Rechnung getragen worden, die zur E rle ichte
rung und Sicherung des V erkehrs nach den heutigen Erfahrungen zu 
stellen sind. Ebenso notwendig waren Verbesserungen im G üter
verkehr. A uf einem solchen K notenpunkte wie Vohwinkel müssen 
aus den von den verschiedenen R ichtungen oinlaufondon G üterzügen, 
von denen m eist jed er W agen für die anderen Richtungen heran
bringt. neue Züge zusam m engestellt und abgelassen werden. Jede  
hierbei erzielte Beschleunigung w irkt günstig  ein auf die G üter
beförderung und den W agenumlauf. In  diesem Sinne sind die neuen 
Aulagen ausgebildet und nach dom zu erwartenden Verkehrsum fange 
bemossen worden. Die dazu erforderliche Breiten- und namentlich 
Längenentwicklung verursachte um so höhore Kosten, als sowohl die 
G estaltung des Geländes wie auch dio Beschaffenheit des Bodens 
hierfür sehr ungünstig  waren. Nahezu 1,5 Millionen K ubikm eter Fols- 
boden m ußte durch Sprengen gelöst und auf weitere Entfernungen 
zur H erstellung des Bahnkörpers verfahren werden. Bedeutende Geld
m itte l sind auch für W eichen- und Signalstellanlagen und ihre Siche
rung aufgewondot -worden. Abgesehen von einigen weuigor wichtigen 
worden die Stellw erke elektrisch betrieben. Die Erw artungen auf

Verkehrszunahm e haben sich erfüllt. S eit dem Jah re  1900 is t im 
Personenverkehr die Zahl der Züge von 99 auf 184 und im G ü ter
verkehr von 70 auf 85 gestiegen, wobei die zahlreichen Bodarfszügo 
iu den verkehrsreichen Zeiten n icht einbegriffen sind.

i  A rch itek t B. D. A. E m il  B e u t i n g e r ,  A ssisten t an der Technischen 
Hochschule Darm stadt. K o stenv o ran sc lilü ge  f ü r  das B au g ew erb e , 
für die Praxis und den U n terrich t an Technischen L ehranstalten. 
D arm stadt 1909. V erlagsanstalt Alexander Koch. 21 : 32 cm. 
280 Seiten. Gebunden 8 M.

Das vorgenannte W erk  is t eine E rgänzung dor bereits früher er
schienenen Veröffentlichung desselben V erfassers; A rb e itsv e r trä g e  
fü r  das B au g ew erb e . 160 Seiten, gebunden 8 M.

Beiden Büchern lieg t der Gedanko zugrunde, für die V eran
schlagung, Verdingung und Vergobung gedruckte U nterlagen zu ge
winnen, die m öglichst unm ittelbar, höchstens m it geringen Abände
rungen für den einzelnen Fall, in der Praxis Verwendung finden 
können. B erücksich tig t sind alle Gebiete des Hochbauwosens, und 
zwar E rdarbeiten, Beton- und Zem entarbeiten, M aurerarbeiten, S tein
lieferung bezw. Steinm etzarbeiten , A sphaltarbeiten , Lieferung von 
W alz- und Gußeisen, größere E isenkonstruktionen, Zimmerarbeiten, 
Spenglerarbeiten (Flaschner, K lem pner), Schm iedearbeiten (Grob
schlosser), V erputzarbeiten , Dachdeckungsarbeiten, Glaserarbeiten, 
B autisch le rarb eiten , Sch losserarbeiton , M alerarbeiten , Tapezierer
arbeiten, Entw ässerungsanlagen (Hauskanalisation), Pflasterarbeiten 
und Plattenbelag, Installation  von Gas uud W asser, Aufzüge, Z entral
heizungen, elektrische Anlagen für L ich t und Kraft, B litzableitor- 
anlagon, Eisenbetonarbeiten.

F ü r jedes dieser Gebiete sind von dem V erfasser die besonderen 
Bedingungen und der Kostenvoranschlag ausgearbeitet. Außerdem 
ha t derselbe Bedingungen für die Bewerbung um A rbeiten und L iefe
rungen und allgemeine V ertragsbedingungen für die A usführung von 
Hochbauten aufgestollt. Alle diese A usarbeitungen sind formular
gerecht im Kopf, im Text und in der U n terschrift so gedruckt, daß 
es nur der Ausfüllung bedarf, um bindende U nterlagen in kürzester 
Z eit zu erhalten, Dazu sind auch dio verschiedenen Teile einzeln 
käuflich, allerdings nur, wenn sie in  wenigstens 10 Exem plaren be
zogen werden. Das einzelne Stück kosto t dann 20 Pf.

W enn auch die B earbeitung m ehr süddeutschen V erhältnissen 
en tsprich t und in manchen Punkten von dem in Norddeutschland sonst 
Ueblichen ab weicht, so is t das Ganze doch als eine rocht praktische 
Neuerung zu begrüßen, die sicher auch in Norddeutschland Eingang 
finden wird, nam entlich dort, wo die staatlich gegebenen formalen 
Vorschriften n icht unbedingt befolgt zu werden brauchen. G.
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